
Aufwertung des Kontrollamtes der Stadt 
Salzburg zu einem Stadtrechnungshof: 
Überblick zu den inhaltlichen Änderungen



Werdegang

- Im Parteienübereinkommen 2019 – 2024 bekannten sich die 
Gemeinderatsfraktionen zu einer die Stärkung des Kontrollamtes und 
einem Umbau zu einem Stadtrechnungshof

- Umsetzung in einer politischen Arbeitsgruppe mit Vertretern aller
Fraktionen

- Basis: Konzept des Kontrollamtes und der Magistratsdirektion



Bisherige Prüfbefugnisse

- Gebarung der Stadt im eigenen und übertragenen Wirkungsbereich

- Beteiligungen ab einer Beteiligungshöhe von 25%

- Sonstige Einrichtungen, die von der Stadt gefördert wurden und bei 
denen sich die Stadt die Kontrolle vorbehalten hat

- Fraktionsförderungen der Gemeinderatsfraktionen



Änderungen
- Umbenennung in Stadtrechnungshof

- Erweiterung der Prüfungsbefugnisse: 
➢ Stiftungen und Fonds

➢ Subbeteiligungen ab einer Beteiligungsquote von 25 %

- Möglichkeit direkt Budgetmittel und Personalbedarf anzumelden

- Klarstellung zur Weisungsbindung

- Bestellung und Abberufung von Prüfer:innen auf Vorschlag des 
Direktors durch den Stadtsenat



Änderungen
- Klarstellung, dass der Stadtrechnungshof sein Prüfverfahren selbst 

bestimmt

- Gesetzliche Verankerung, dass die Prüfungen in jeder Weise zu 
ermöglichen sind

- Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung von
Prüfberichten

- Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Projektkontrolle

- Nähere Regelungen sind in einer Geschäftsordnung vom Gemeinderat zu 
beschließen



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!


